


•  die Einforderung, Nachfrage oder Annahme eines 
unrechtmäßigen Vorteils durch eine öffentliche 
oder Privatperson (passive Korruption), damit eine 
bestimmte Handlung im Rahmen geschäftlicher 
Funktionen ausgeführt oder nicht ausgeführt wird.

Aus dieser Definition geht hervor, dass:
•  das Angebot oder Versprechen direkt oder indirekt, 

z.B. über einen Mittler, erfolgen kann,
•  das Angebot in Bar oder Naturalien erfolgen kann, 

z.B. in Form von Geschenken, Einladungen oder 
Dienstleistungen jeglicher Art,

•  die erwartete Gegenleistung eine Handlung oder 
Handlungsunterlassung sein kann.

LOBBYISMUS ODER 
INTERESSENVERTRETUNG:
Es handelt sich um einen konstruktiven, 
transparenten Beitrag eines Unternehmens zur 
Ausarbeitung von Regelwerken oder eine öffentliche 
Stellungnahme zu einem bestimmten Thema. 
Der Beitrag hat die Unterrichtung der öffentlichen 
Entscheidungsträger zum Ziel.

PERSONENBEZOGENE DATEN: 
Es handelt sich hierbei um Daten, die eine direkte 
oder indirekte Identifizierung einer natürlichen Person 
enthalten, z.B. Name, Vorname, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse...

PERSÖNLICHES/PRIVATINTERESSE: 
Der Begriff „persönliches/Privatinteresse“ ist im 
weiten Sinne zu verstehen, d.h. sowohl die Interessen 
der betroffenen Person (Mitarbeiter, Beschäftigter, 
öffentlicher Bediensteter, Mitglied einer Verwaltung, 
einer öffentlichen Stelle oder einer Regierung) sowie 
die seiner Familie und Angehörigen (natürliche und 
juristische Personen).

POLITISCH EXPONIERTE PERSONEN 
(PEP)
Es handelt sich hierbei um Personen, die vertrauen-
swürdige, hochrangige Positionen im höheren 
Dienst innehaben oder innehatten bzw. Funktionen 
in Politik, Justiz, Verwaltung oder internationalen 
Organisationen, einschließlich ihrer Familie und 
Angehörigen.

Hierunter fallen insbesondere hohe politische 
Entscheidungsträger, z.B. Staatschefs, 
Spitzenpolitiker, hochrangige Beamte, Richter 
oder Militärs sowie Führungskräfte öffentlicher 
Unternehmen bzw. großer politischer Parteien.

SCHWARZARBEIT:
Bezeichnet die unterlassene Anmeldung von für ein 
Unternehmen tätigen Personen bei den zuständigen 
Behörden.

STAATSEIGENE BETRIEBE  
(ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN) 
Öffentliche Unternehmen sind juristische Einheiten, 
die ganz oder teilweise dem Staat gehören oder von 
ihm kontrolliert werden. Mitarbeiter oder Vertreter 
von Strukturen, die einem Staat gehören, gelten 
im Sinne der meisten Antikorruptionsgesetze als 
Regierungsvertreter oder öffentliche Bedienstete.

STAKEHOLDER:
Es handelt sich hierbei um jede natürliche oder juris-
tische Person, Personengruppe oder Organisation, 
die von der Tätigkeit eines Unternehmens, einer 
Firma oder einer Unternehmensgruppe direkt oder 
indirekt betroffen sein kann.
Hierunter fallen zahlreiche Akteure, wie z.B. 
Investoren, Teilhaber, Beschäftigte, Mitarbeiter, 
Lieferanten, Subunternehmer, Kunden, Behörden 
und Gewerkschaften sowie internationale 
Organisationen, NGO, lokale Gemeinden, 
Journalisten und Medienvertreter.
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UNGERECHTFERTIGTER VORTEIL:
Ein ungerechtfertigter Vorteil wird definiert 
als Gegenstand oder Dienstleistung, die dem 
Begünstigten überlassen wird, um eine Entscheidung 
oder eine Enthaltung zu bewirken oder Einfluss auf 
eine Entscheidung zu nehmen. Der Begünstigte kann 
ein öffentlicher Bediensteter oder ein Beschäftigter 
des Privatsektors sein, ein Angehöriger dieser 
Person (z.B. ein Familienmitglied) oder eine mit ihm 
verbundene Einrichtung (Stiftung, Scheinfirma usw.)
Mögliche Formen des ungerechtfertigten Vorteils:
•  direkt (z.B. Bestechungsgelder, ungerechtfertigte 

oder verdeckte Kommissionen, Schmiergelder, 
Barzahlungen, Dienstleistungen, Rabatte, wertvolle 
Geschenke oder unverhältnismäßige Vorteile, 
Überfakturierung von Leistungen, Darlehen, 
Kredite...) oder

•  indirekt (z.B. Finanzierung einer politischen Partei, 
Wohltätigkeit oder Patenschaft, Stellen- oder 
Praktikumsangebote usw.)

UNZULÄSSIGE ZUWENDUNG: 
Eine Zuwendung ist unzulässig, wenn sie als 
Gegenleistung für einen geleisteten Dienst 
(Entscheidung oder Unterlassung) erfolgt. Sie 
kann in Form der Übergabe von Geldbeträgen 
oder wertvollen Geschenken erfolgen. Es handelt 
sich um einen Fall von Korruption. Die Zuwendung 
erfolgt nicht im Vorfeld, um eine Entscheidung oder 
Unterlassung zu beeinflussen, sondern im Nachgang 
der Entscheidung oder Unterlassung.

VERUNTREUUNG BZW. 
UNTERSCHLAGUNG: 
Der Begriff bezeichnet die Entwendung oder 
missbräuchliche Nutzung von Vermögenswerten 
eines Unternehmens durch einen Beschäftigten 
oder eine Führungskraft. Die Veruntreuung kann 
jede Art von Vermögenswerten betreffen, finanzielle 
Ressourcen, Produkte und alle sonstigen Werte 
(Forderungen, Ausstattungen oder Computerdaten zu 
Unternehmensorganisation oder Handelspartnern, z.B. 
Kundenreferenzen, technische Daten zu Produkten 
oder Dienstleistungen und jedwede sonstige vertrau-
liche Information).

VETTERN- ODER 
GÜNSTLINGSWIRTSCHAFT 
Hier ist die Bereitschaft gemeint, Familienmitgliedern, 
Freunden oder Bekannten unrechtmäßige Vorteile 
zuzubilligen.

VERUNTREUUNG VON 
VERMÖGENSWERTEN:
Es handelt sich um die vorsätzliche und private 
Nutzung von Gegenständen, Finanzmitteln oder 
Vollmachten durch die Führungskräfte eines 
Unternehmens.

ZWANGSARBEIT:
Bezeichnet unter Zwang oder Bedrohung ausge-
führte Arbeit.
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(*) siehe die internen Merkblätter
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Bestechungsgeld: Für die bekannteste Form der 
Korruption finden sich weltweit zahlreiche Metaphern.

Vereinigte Staaten 
• Bribe (Schmiergeld)
•  Kickback 

(versteckte 
Kommission)

• Payola (Bakschisch)
•  Sweetener 

(„Süßstoff“)
•  Backhander 

(Vorteil/„Rückhand“)
•  Hush money 

(Schweigegeld)
•  Grease(Schmiergeld)
•  Wet my beak 

(„den Schnabel 
befeuchten“)

Mexiko 
•  Soborno 

(Schmiergeld)
• Mordida („Happen“)
• Refresco („Getränk“)
•  Dinero por debajo  

de la mesa  
(„Geld unter dem Tisch“)

Peru 
•  Coima 

(umgangssprachlich 
für Schmiergeld)

Irak 
•  Kahwa (guter Kaffee)

Nigeria 
•  Kola, dash, egunje 

(Schmiergeld)

Angola 
• Gaseoso („Sprudel“)

Rumänien 
•  Rasplata (Belohnung)

Thailand
•  Sin bone  

(„Geld für den Tee“)

Indien 
•  Rishwat 

(Bestechungsgeld)
•  Baksheesh, ghoos, 

hafta (Schmiergeld)
•  Chai-pani  

(Tee und Wasser)

Türkei 
• Rusvet (Schmiergeld)

Philippinen 
• Lagay (Hand drauf)
•  Kotong, suhol 

(Schmiergeld)

Russland 
• Vzyatka (Schmiergeld)
•  Dat’ na lapu (Bestechungsgeld)

China
•  Chaqian („Geld für den Tee“)
•  Zou hou mien  

(„durch die Hintertür kommen“)

Ägypten 
•  Ashaan ad-dukhaan 

(„etwas für Zigaretten“)
•  Ashaan ash-shay 

(„etwas für den Tee“)
•  Bakschisch  

(Geschenk, Trinkgeld, Spende)
•  Barteel rashwah (Schmiergeld)
•  Kahwa (Kaffee)
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Die vorliegenden Ethischen Prinzipien und der vorliegende Verhaltenskodex 
stehen im Einklang mit mehreren internationalen Abkommen, deren Grundsätze 
Limagrain sich verpflichtet fühlt:
• die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
•  die Hauptübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation, 

insbesondere die Übereinkommen 29, 105, 138 und 182 (Bekämpfung von 
Kinder- und Zwangsarbeit), 155 (Arbeitsschutz und Arbeitsumwelt), 111 
(Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf), 100 (Gleichheit des Entgelts), 
87 und 98 (Vereinigungsfreiheit, Schutz des Vereinigungsrechtes, Recht zu 
Kollektivverhandlungen),

• das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes,
• die Leitsätze der OECD für internationale Großkonzerne,
•  der Global Compact der Vereinten Nationen, unterzeichnet von der Gruppe 

Limagrain im Dezember 2013,
• das am 1. Juni 2017 in Kraft getretene französische Gesetz „Sapin II“,
•  die in französisches Recht umgesetzte europäische „CSR“-Richtlinie vom 22. 

Oktober 2014.


